
FICHE AMENDEMENT

Proposition d’amendement à l’Article: Partie II, Article 12

Déposée par Monsieur: Joachim Wuermeling

Qualité: Alternate

Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Union entwickelt eine ge-

meinsame Einwanderungspolitik, die in allen

Phasen eine effiziente Steuerung von Migra-

tionsströmen, eine angemessene Behandlung von

Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in

einem Mitgliedstaat aufhalten, sowie eine

Prävention und verstärkte Bekämpfung von ille-

galer Einwanderung und Menschenhandel ge-

währleisten soll.

(2) Zu diesem Zweck erlassen das Euro-

päische Parlament und der Rat nach dem Geset-

zgebungsverfahren Gesetze und Rahmengesetze

in folgenden Bereichen:

− Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen

sowie Normen für die Erteilung von Visa

für einen langfristigen Aufenthalt und Au-

fenthaltstiteln, einschließlich solcher zur

Familienzusammenführung, durch die

Mitgliedstaaten;

− Festlegung der Rechte von Drittstaatsange-

hörigen, die sich rechtmäßig in einem

Mitgliedstaat aufhalten, einschließlich der

Bedingungen, unter denen sie sich in den
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anderen Mitgliedstaaten frei bewegen und

aufhalten dürfen;

− illegale Einwanderung und illegaler Aufen-

thalt, einschließlich Abschiebung und der

Rückführung solcher Personen, die sich

illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten;

− Bekämpfung des Menschenhandels, insbe-

sondere des Handels mit Frauen und Min-

derjährigen.

(3) Die Union kann Abkommen mit

Drittländern schließen, deren Ziel eine

Rückübernahme illegal aufhältiger Drittstaatsan-

gehöriger in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland

ist.

(4) Das Europäische Parlament und der

Rat können nach dem Gesetzgebungsverfahren

Gesetze und Rahmengesetze erlassen, mit denen

ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten gefördert

und unterstützt wird, das der Integration der

Drittstaatsangehörigen dient, die sich rechtmäßig

in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten.
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Absatz 5 (neu): Das Recht der Mitgliedstaaten,

den Arbeitsmarktzugang zu regeln, bleibt un-

berührt.

Begründung:

Entsprechend der geltenden Vertragslage muss das Recht der Mitgliedstaaten gewahrt bleiben, Zahl

und Personenkreis der jeweiligen Zuwanderer zu bestimmen. Es ist zugleich völlig ausrechend,

wenn auf europäischer Ebene Mindestnormen geschaffen werden.


